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VON MONAT ZU MONAT

Die Militärhufschmiede
Solange es Pferde gibt, wird es Hufschmiede geben. Dieser Satz gilt für den zivilen
Bereich so gut wie für die Armee. Zwar wird unsere Armee in den nächsten Jahren
einen gewissen Rückgang an Reitpferden erleben, wenn einmal der vom Bundesrat ange-
kündigte schrittweise Abbau der Kavallerie verwirklicht sein wird. Aber abgesehen von
der Kavallerie wird unsere Armee auch in Zukunft auf das Pferd als Trag- und Basttier
nicht verzichten können. Namentlich die Gebirgstruppen werden auch weiterhin auf
das Pferd (und das Maultier) angewiesen sein. Aus diesem Grund haben die eidgenös-
sischen Räte unlängst Massnahmen beschlossen, die mit erheblichem finanziellem Auf-
wand des Bundes die private Pferdehaltung im Land fördern und erleichtern soll. Das
Ziel dieser Massnahmen besteht darin, einen minimalen Landesbestand an Trainpferden
zu erhalten, die im Mobilmachungsfall von der Armee requiriert werden können. Es sei

deshalb wiederholt: das Pferd in unserer Armee ist unbestritten — wohl aber die Kaval-
lerie als berittene Kampftruppe.
Zur sachgemässen Pflege des Pferdes und seiner vollen Marschbereitschaft gehört der

Hufbeschlag, für dessen Vorbereitung und Durchführung in unserer Armee aus guten
Gründen von altersher grösste Sorgfalt aufgewendet wird. Die Militärhufschmiede sind
ein Teil des Veterinärdienstes der Armee; sie werden von der Abteilung für Veterinär-
wesen, die unter der Leitung des Oberpferdarztes steht, fachlich ausgebildet und admini-
strativ betreut.

Wie es in unseren Milizverhältnissen durchwegs der Fall ist, muss unsere Armee auf das

iachliche Können und Wissen abstellen, das ihre Angehörigen aus dem Zivilleben in die

Armee mitbringen. In den 17 Wochen einer Rekrutenschule kann naturgemäss kein Huf-
schmied ausgebildet werden, wenn er nicht die nötigen beruflichen Grundkenntnisse
beim Eintritt in die Armee bereits besitzt. Diese Grundkenntnisse werden wohl bei der

Truppe erweitert und auf die besondern Bedürfnisse der Armee ausgerichtet — aber die

Grundlagen müssen schon im Zivilleben gelegt werden. Darin liegt das eigenartige
Zusammenspiel von Geben und Nehmen, wie es für die Miliz charakteristisch ist: der
Soldat stellt sein ganzes, im Zivilleben erworbenes Können und Wissen der Armee zur
Verfügung, und die Armee weitet dieses in einer Art und Weise aus, die wiederum dem

zivilen Gebrauch zugute kommt.

Bezogen auf die Militärhufschmiede heisst dies: zu diesem Zweig der Armee werden nur
solche Rekruten ausgehoben, die eine £er«/s/e/?re u/s H«/- ot/er Wugewsc/wz/eof />estun-

r/en haben. Ausnahmsweise kommen dazu auch Anwärter, die eine Lehre als Land-
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